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Zl.16.930/111-IA10/88 
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An den 

Wabl und Kollegen Nr.2607/J vom 

21.September 1988 betreffend Fragen 

zur Milchwirtschaft nach Inkraft

treten des neuen MOG 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Mag.Leopold Gratz 

Parlament 

1017 Wie n 

1011. Slubenring 1 

:Zb Ott lAB 

'1988 -11- 2 2 

zu 2'01-IJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 

zum Nationalrat Wabl und Kollegen Nr.2607/J betreffend Fragen 

zur Milchwirtschaft nach Inkrafttreten des neuen MOG, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

Frage 1: 

a) Die jährlichen Verbandsspannen betrugen laut Mitteilung 

des Milchwirtschaftsfonds: 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Summe dav.f.Butter 

S S 

256,444.163 30,602.067 

281,791.594 33,112.929 

313,216.998 34,563.451 

335,002.603 39,345.021 

363,607.997 38,971.506 

374,283.249 37,534.664 

365,437.660 40,580.636 

357,710.919 36,217.197 

dav. f. Käse 

u. Topfen 

S 

201,260.133 

220,218.485 

246,795.627 

261,423.554 

288,444.032 

299,483.395 

285,578.957 

284,356.850 

dav. f. Milch 

u. Rahm 

S 

24,581.963 

28,460.179 

31,857.919 

34,234.029 

36,192.458 

37,265.189 

39,278.066 

37,136.870 
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Eine Aufgliederung nach den einzelnen Verbänden müßte erst 

erhoben werden und unterliegt außerdem der Geheimhaltungs~ 

pflicht nach dem Datenschutz und nach Artikel 20 Abs. 3 B-VG 

(Amtsverschwiegenheit), da sie Tatsachen enthalten würde, 

deren Geheimhaltung im überwiegenden Interesse der Parteien 

geboten ist. 

b) Mit der Vereinnahmung der Verbandsspannen waren auch alle 

Leistungen, die die Verbände für die Be- und 

Verarbeitungsbetriebe erbracht haben, abgegolten. Unter 

Hinweis auf diese Abgeltung wurden bis 30.Juni 1988 

beantragte zusätzliche Leistungen an die Verbände vom 

Milchwirtschaftsfonds abgelehnt. 

c) Seit 1.Juli 1988 wurden beim Milchwirtschaftsfonds 

13 verträge gemäß § 15 Abs. 4 MOG hinterlegt (stichtag 

3.0ktober 1988). In einem Fall hat ein Bearbeitungs- und 

Verarbeitungsbetrieb mit mehreren Verbänden Verträge ab

geschlossen. 8 Verträge wurden über jeweils ein einzelnes 

Produkt abgeschlossen, 5 Verträge beinhalten mehrere Pro

dukte. Die Beantwortung der weiteren Fragen ist mir jedoch 

aus Gründen des Datenschutzes nicht möglich. 

Mit Stichtag 17.11.1988 sind beim Milchwirtschaftsfonds 

92 verträge hinterlegt, laufend langen weitere ein. 

d) und e) 

Über die Auswirkungen der Liberalisierung ab 1.Juli 1988 

und die tatsächlichen Erlöse der Verbände steht dem Bun

desministerium für Land- und Forstwirtschaft kein Zahlen

material zur Verfügung; demnach können auch keine Schätz

werte angegeben werden. 
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Die tatsächlichen Verbandsspannen der letzten Jahre sind 

unter pkt.a) angeführt. Durch die MOG-Novelle 1988 wurde 

die Andienungsregelung der Bearbeitungs- und Verarbei

tungsbetriebe an die Verbände aufgehoben. Demnach erhalten 

die Verbände ihre Verbandsspanne leistungsbezogSn. 

f) Mindererlöse beim Absatz von Käse für absatzfördernde 

Maßnahmen: 

1981 (ab 111) 80,153.408,-- S 

1982 101,928.363,-- S 

1983 102,658.062,-- S 

1984 111,627.502,-- S 

1985 112,658.735,-- S 

1986 118,956.409,-- S 

1987 115,976.382,-- S 

Überprüfungen der Einnahmen der Mindererlöse für absatz

fördernde Maßnahmen und der Verwendung dieser Mittel wurden 

von der Revisionsabteilung des Milchwirtschaftsfonds für die 

Jahre 1981, 1983 und 1984 bei allen Verbänden durchgeführt. 

Revisionen für die Jahre 1985 bis 1987 wurden bereits begon

nen, sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Verbände sind 

verpflichtet, dem Milchwirtschaftsfonds eine Meldung über 

Einnahmen und Ausgaben der Mindererlöse zu übermitteln. Diese 

Meldung wird bei einer Überprüfung an Ort und Stelle mit den 

jeweiligen Buchhaltungskonten abgestimmt. Von den Verbänden 

wurden die eingenommenen Mindererlöse überwiegend für Ak

tions- und Dauerkonditionen, wie Rabatte, Skonti, Umsatz

bonusse, usw. an den Handel verwendet. weiters werden auch 

noch Kosten für diverse Werbemaßnahmen für Absatzförderung 

bei Käse abgedeckt. Bei den Überprüfungen zeigte sich, daß 

die Aufwendungen für Konditionen und Werbung höher waren als 
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die Einnahmen an Mindererlösen. Ob die absatzfördernden Maß

nahmen in ihren Auswirkungen auf den Absatz der jeweiligen 

Produkte ausreichend waren, muß jedes Unternehmen für sich 

beurteilen. 

g) und h) 

Der Wegfall der Anerkennung der Mindererlöse und der Nach

weispflicht absatzfördernder Maßnahmen ergibt sich durch die 

MOG-Novelle 1988. Die sich daraus ergebenden Folgen sind da

her eine Auswirkung der gewollten Liberalisierung des MOG, 

die ich grundsätzlich für positiv erachte. 

Die vom Gesetzgeber gewollte Freiheit und Liberalisierung 

verhindert weitere Einflußmöglichkeiten im hoheitlichen Be

reich. Es liegt daher im Verantwortungsbereich der einzelnen 

Unternehmen, den Inlandsmarkt mit den verfügbaren Mitteln 

bestmöglich zu bearbeiten und entsprechende Absatzerfolge 

aufzuweisen. 

Zu Frage 2: 

Der Fonds hat keine direkte Preishoheit. Die Preise für Milch 

und Milchprodukte waren dem Fonds aufgrund agrarpolitischer 

Entscheidungen teils durch den Bundesminister für wirtschaft

liche Angelegenheiten bis 30.Juni 1988 und ab 1.Juli 1988 

allein durch die Paritätische Kommission vorgegeben. 

Die Preisgestaltung ist derart, daß kein UntersGhied zwischen 

Produkten für den Inlandskonsum und für den Export gemacht 

wird, da anläßlich der Produktion häufig noch nicht gesagt 

werden kann, ob die jeweilige Charge am Inlandsmarkt abge

setzt werden kann oder in den Export geht. Dieser Umstand ist 
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den Sozialpartnern bekannt. Das Bundesministerium für Land

und Forstwirtschaft hat bei Exporten die Preisdifferenz 

zwischen dem Inlandspreis (Großhandelseinstandspreis-GHE) und 

dem erzielbaren Exporterlös abzudecken, was unter anderem 

auch bedeutet, daß bei im Ausgleichssystem belasteten Produk

ten das Exportstützungserfordernis höher ist als es ohne Aus

gleichssystem wäre. 

Es ist zwar richtig, daß gemäß § 5 MOG die Zuschüsse des 

Fonds nicht für die Exportförderung verwendet werden können. 

Bei der Zuschußbemessung sind jedoch gemäß § 5 Abs. 2 Z. 1 

die erzielbaren Verkaufserlöse zu berücksichtigen. Diese er

geben sich aus den Preisempfehlungen der Paritätischen Kom

mission. Der Milchwirtschaftsfonds und der Bundesminister für 

Land- und Forstwirtschaft haben keinen Einfluß auf diese 

preisempfehlungen. 

Die Auswirkung exportierter Produkte auf das Ausgleichs

verfahren ist im wesentlichen mengenabhängig. Da seit 1985 

keine Preiserhöhungen vorgenommen wurden, erhöhen die ge

stiegenen Rohstoffkosten, Transportkosten und Betriebskosten 

die Zuschüsse aus dem Ausgleichssystem in bezug auf ein kg 

Produkt. Der Nettozuschuß aus dem Ausgleichssystem 

betrug 1986 437,05 Mio.S für 88.162 t und 1987 554,78 Mio.S 

für 94.078 t. Für 1988 wird lt. 4.Marktplanung des Milch

wirtschaftsfonds mit 375,57 Mio.S für 70.590 t ger~chnet. 

Die Betrachtung einzelner Produktgruppen als Zuschußempfänger 

oder Beitragszahler ist jedoch nicht isoliert, sondern nur im 

Rahmen der Gesamtzielsetzung des Ausgleichssystems sinnvoll. 

Gemäß Übereinkommen der Regierungsparteien vom 24.5.1988 wird 

ein neues Ausgleichsbeitrags- und zuschußsystem per 1.1.1990 
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mit dem Ziel eingeführt, die Höhe der Zuschüsse und damit der 

Ausgleichsbeiträge nur im unbedingt nötigen Ausmaß festzu

setzen. Mittelfristig ist eine Senkung des Volumens der Aus

gleichsgebarung anzustreben. Die notwendigen Beschlüsse des 

Milchwirtschaftsfonds sind bis 30.6.1989 zu fassen. Bis zum 

1.1.1990 läuft das bisherige Ausgleichsbeitragssystem noch 

vorübergehend weiter. 

Zu Frage 3: 

Die aus dem Transportausgleichsfonds erstatteten Transport

kosten stiegen von 17,12 g/kg im Jahre 1971 auf 39,09 g/kg im 

Jahre 1986, also um das 2,28-fache und nicht um das 12-fache. 

Die Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe setzen sowohl bei 

der Milchanfuhr als auch beim Versand nach eigener Entschei

dung eigene Fahrzeuge ein oder bedienen sich eines Fremdfuhr

werkes, worunter auch die Verbände fallen können. Weder dem 

Fonds noch dem Bundesministerium für Land- und Forstwirt

schaft stehen Aufzeichnungen darüber zur Verfügung, wie hoch 

der Anteil der Verbände an den Fremdfuhrwerksleistungen in 

der Milchanfuhr und im Milchversand ist. Die Transportkosten

zuschüsse für diese Leistungen werden mit den einzelnen Be

arbeitungs- und Verarbeitungsbetrieben abgerechnet. 

Für Transporte von Butter, Emmentaler und Bergkäse, die von 

den Verbänden durchgeführt werden, wurden diesen folgende 

Transportkostenzuschüsse angewiesen: 

1986 

1987 

S 15,875.067,59 = 1,72 % 

S 15,942.552,55 1,75 % 
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Wie in anderen Ländern muß auch in österreich zum Zwecke der 

Versorgung der Konsumzentren mit Frischmilch diese in die 

Konsumzentren zutransportiert werden. Da sich der Milchwirt

schaftsfonds immer bemüht hat, die kostengünstigsten Zuliefe

rungen zu bewirken, fand auch kein unnötiger Milchtourismus 

statt. Dies wird auch in Zukunft hinsichtlich der Frischmilch 

der Fall sein. 

Mit der Einschränkung der Disposition (Frage 5) werden jedoch 

in Zukunft die Bearbeitungs- und verarbeitungsbetriebe die 

für die Herstellung von Erzeugnissen aus Milch benötigten 

Mengen selbst zu besorgen haben. Diese Liberalisierung durch 

die MOG-Novelle 1988 läßt erwarten, daß auch in diesem Teil

bereich die absatzbesten und kostengünstigsten Lösungen ge

sucht werden. 

Zu Frage 4: 

Die Verringerung der § lI-Einnahmen beträgt voraussichtlich 

p.a. 197,5 Mio.S. Folgende Inlandsaktionen werden in Zukunft 

praktisch zur Gänze vom Milchwirtschaftsfonds durchgeführt: 

Schulmilchstützung 

Butter an Bundesheer u. Haushaltsschulen 

Butterverbilligungsaktionen 

Butteraktion für Gewerbe und Industrie 

Summe 

67,0 Mio.S 

3,5 Mio.S 

102,0 Mio.S 

25,0 Mio.S 

197,5 Mio.S 

=========== 
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Zu Frage 5: 

Im Parteienübereinkommen und im MOG 1988 (§ 15) ist vorge

sehen, daß der Milchwirtschaftsfonds jedenfalls für die 

Sicherstellung der Frischmilchversorgung zu disponieren hat. 

Die übrigen Bereiche sind in Anpassung an das geänderte Ab

rechnungssystem in die betriebswirtschaftliche Eigenverant

wortung der Bearbeitungs- und Verarbeitungsbetriebe überzu

leiten. Im Zusammenhalt mit einem in der Regel künftig nur 

noch pauschalierten Zuschußsystem sollen daher diese Betriebe 

ihre Entscheidungen im Bereich der Investitionen der Produk

tionspalette sowie der Inverkehrsetzung von Produkten in 

Eigenverantwortung treffen können. 

Hinsichtlich der Frischmilchversorgung und für Notfälle ist 

jedenfalls weiterhin - wie derzeit - die sehr weitreichende 

Dispositionsbefugnis des Milchwirtschaftsfonds gegeben. 

Im einzelnen wird diese Umstellung wie folgt vor sich gehen: 

Bis zur Systemumstellung am 1.Jänner 1990 (Artikel 111 Abs. 1 

der MOG-Novelle 1988) erfolgt die Disposition im bisherigen 

Rahmen. Ab diesem Zeitpunkt wird sie in Anpassung an das neue 

Abrechnungssystem reduziert, jedenfalls aber für Trinkmilch 

und für Notsituationen beibehalten. 

Zu Frage 6: 

Hinsichtlich der neuen Mitglieder und Ersatzmitglieder des 

Geschäftsführenden Ausschusses des Milchwirtschaftsfonds und 

des Getreidewirtschaftsfonds verweise ich auf die Beilagen 1 

und 2. 

Die Höhe der Entschädigung für die Obmänner und die Obmann

stellvertreter der beiden Fonds wird gemäß § 58 Abs. 1 MOG 

durch den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft fest

gesetzt, die maßgebliche Bemessungsgrundlage ist seit 1978 

unverändert. 
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Danach wurde die 

wirtschaftsfonds 

9 

Entschädigung für den Obmann des Milch

und des Getreidewirtschaftsfonds und die 

Entschädigung für jeden der drei Obmann-Stellvertreter mit 

70% der Bemessungsgrundlage festgesetzt. Die Bemessungsgrund

lage für die Entschädigung der Obmänner und der Obmann-Stell

verteter bildet der jeweilige Bruttobezug eines Bundesbeamten 

der Dienstklasse VIII, Gehaltsstufe 3, mit Ausnahme der Haus

haltszulage. 

Die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Fondsorgane erhalten 

nur Reise- und Aufenthaltsgebühren sowie Sitzungsgelder. Die 

Reise- und Aufenthaltsgebühren richten sich nach der Regelung 

des öffentlichen Dienstes. Nach den Bestimmungen des § 58 

Abs.2 MOG darf das Sitzungsgeld bei beiden Fonds nicht höher 

sein als die doppelte Aufenthaltsgebühr für einen Tag. Die 

Höhe des Sitzungsgeldes wurde in den Geschäftsordnungen 

in diesem Sinne festgesetzt. 

Selbstverständlich stehe ich zu meiner Aussage im Bereich der 

Verwaltungskosten der Fonds Einsparungen vorzunehmen und ver-

weise in diesem zusammenhang auf die Auflösung der 

Verwaltungskommissionen. 

Zu Frage 7: 

Die Namhaftmachung der Mitglieder und Ersatzmitglieder des 

Geschäftsführenden Ausschusses erfolgt gemäß § 55 Abs. 3 MOG 

durch die Sozialpartner. Der Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft hat zu prüfen, ob diese Personen zum Na

tionalrat wählbar sind. Ist dies der Fall, so hat er die nam

haftgemachten Personen anzugeloben. 

Gemäß § 57 Abs. 8 MOG sind die Mitglieder und Ersatzmitglie

der der Kollegialorgane des Fonds in Angelegenheiten, die un

mittelbar zum Vor- oder Nachteil eines unternehmens sind, das 

ihnen gehört, dem sie als Geschäftsführer oder .Mitarbeiter 

angehören oder dessen Bevollmächtigte sie sind, von der Bera

tung und Beschlußfassung ausgeschlossen. 
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Durch diese strengen Bestimmungen werden grundsätzlich all

fällige Interessenskollisionen vom MOG vermieden. Es ist pri

mär Angelegenheit des jeweiligen Vorsitzenden, auf die Ein

haltung dieser Bestimmungen bei den Sitzungen der Fondsorgane 

zu achten. Eine darüber hinausgehende Unvereinbarkeitsrege

lung, die allenfalls vom Gesetzgeber zu beschließen wäre, er

scheint angesichts der geschilderten strengen Bestimmungen 

des MOG nicht erforderlich. 

Zu Frage 8: 

Eine umstellung der Erzeugerpreisberechnung nach Inhalts

stoffen wird ohne Schmälerung des Gesamterlöses der 

Milchbauern und ohne zusätzliche Belastungen des 

Ausgleichssystems angestrebt. Die näheren Details 

einschließlich zeitplan müssen in den zuständigen Gremien 

erörtert werden. 

Zu Frage 9: 

a) Im Wirtschaftsjahr 1987/88 haben 39.289 Lieferanten an der 

freiwilligen Lieferrücknahme teilgenommen. 

anzahl 1987: 108.955). 

(Lieferanten-

Das Ergebnis des freiwilligen Milchlieferverzichtes, auf

geschlüsselt nach Molkereieinzuggebieten, steht dem Bun-

desministerium für Land-und Forstwirtschaft nicht zur Ver

fügung und ist für dessen vollzugsaufgaben nicht von Be

deutung. Es wird um Verständnis gebeten, daß ich Ihnen 

daher diese Angaben nicht vorlegen kann. 

Die Höhe der Einzelrichtmenge jener Bauern, die am 

freiwilligen 

bekannt, weil 

1987 (siehe 

Lieferverzicht teilgenommen 

diesbezügliche Ermittlungen 

auch MWF-Rundschreiben 

haben ist nicht 

laut MOG-Novelle 

24/87) für die 

Abwicklung dieser Aktion nicht erforderlich waren. 
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2 

3 

4 

5 

6 

11 -

Mengenkürzung (nach Prozent 

Wirtschaftsjahr 1987/88: 

Anzahl 

der 

Milcherzeuger 

11.105 

752 

619 

882 

71 

25.860 

Ausgangsmenge 

in kg 

283.408.026 

21.770.194 

17.903.878 

25.031.927 

1.660.195 

680.451.253 

und absolut) für das 

Erklärte Erklärte 

Lieferrück- Lieferrück-

nahmemenge nahmemenge 

in % in kg 

5 269.237.538 

6 20.464.309 

7 16.650.858 

8 23.029.015 

9 1.511.446 

10 612.397.456 

Summe 39.289 1,030.225.473 86.934.851 kg 943.290.622 

===================================================~================== 

b) Ihre Anfrage kann ebenfalls nicht beantwortet werden, weil 

diesbezügliche Ermittlungen nicht angestellt wurden und 

für die Abwicklung der freiwilligen Lieferrücknahme keine 

unmittelbare Bedeutung hatten. 

c) Im heurigen wirtschaftsjahr haben 31.327 Lieferanten mit 

einer voraussichtlichen Liefermilchnahmemenge von rd. 

77.800 t ihre Bereitschaft zur freiwilligen Lieferrück

nahme erklärt. Das entspricht ca. 30 % der Gesamtzahl der 

Milchlieferanten. Demnach errechnet sich eine voraussicht

liche Prämienvorauszahlung im Laufe des wirtschaftsjahres 

1988/89 in der Höhe von 346 Mio. S. 
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Aufgrund der mir bislang vom Geschäftsführer des Milch

wirtschaftsfonds vorgelegten Berechnungsunterlagen ergibt 

sich derzeit keine Notwendigkeit einer Änderung der 

Absatzförderungsbeiträge. 

d) Diese Kritik teile ich nicht. Diese Aktion hat - im Gegen~ 

teil dazu beigetragen, daß die Milchlieferanten in 

einem verminderten Ausmaß zur Überschußverwertung heran

gezogen werden müssen. 

Zu Frage 10: 

Die Festsetzung des Preises für Milch in Flaschen mit 

Schnappdeckelverschluß erfolgte durch den Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten. 

a) Mit 1.Juli 1988 wurde von der amtlichen Preisregelung Ab

stand genommen. In bezug auf Kalkulationsunterlagen möchte 

ich auf die publikation "Förderungsdienst 8/88" - Sonder

beilage - verweisen, deren Auszug in der Beilage 3 darge

stellt ist. 

b) Für Flaschenmilch wird die Handelsspanne mit den höheren 

Aufwendungen im Vergleich zur verlorenen packung 

begründet. 
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c) Die gute Absatzentwicklung bei Trinkmilch im heurigen Jahr 

ist unter anderem auch auf die Einführung der Glasflasche 

zurückzuführen. Exakte Ergebnisse können jedoch erst nach 

längerfristiger Beobachtung des Marktes vorliegen. Für 

eine gesicherte Aussage wird ein Zeitraum von etwa zwei 

Jahren benötigt. 

d) Angesichts der steigenden 

Flaschenmilch im Jahre 1988, 

zentren (Wien: 30%, NÖ.-Süd: 

Anteile des Absatzes von 

vor allem in den Ballungs-

30%, Linz und Graz 40%) kann 

von einer "stetigen verzögerungstaktik", wie in Ihrer An

frage behauptet wird, keine Rede sein. 

Der Bundesminister: 

/ 
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zu. F 'rage. 1 0 
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schäftsführendenAusschusses vom 16. und 17. Dezember 
1987, kundgemacht in der Beilage 3 zu Heft 3 der Österrei
chischen Milchwirtschaft vom 7. Februar 1988, Nr. 4c, Sei
te 8-9, wird wie folgt abgeändert bzw. ergänzt: 

Der Punkt 1.5.2. lautet: 
als Beifutter Rotklee, Luzerne, Wickengemenge, Grün
raps, Grünmais, Grünroggen bis max. 15 kg je Kuh und 
Tag, Grünmehl bis max. 3 kg je Kuh und Tag, LuzernepeI
lets und Maispellets bis insgesamt max. 5 kg je Kuh und 
Tag (2,5 kg pro Futterzeit), das Grünfutter nur, wenn eine 
Erwärmung durch Zwischenlagerung ausgeschlossen ist, 

Der Punkt 1.5.4. lautet: 
an Körnerfrüchten: Weizen, Gerste und Hafer, 
geschrotet, gequetscht oder gemahlen und deren Kleien 
im trockenen Zustand, ohne Behandlung gegen Lager
schädlinge mit Chemikalien, die in der Schädlingsbe
kämpfungsmittel-Höchstwerteverordnung (BGBI. Nr.456/ 
1976) ausdrücklich angeführt sind. Für diese Körner
früchte gelten die Qualitätsanforderungen gemäß den 
SonderrichUinien für die Gewährung von Frachtkostenzu
schüssen für inländisches Futtergetreide des Bundesmini
steriums für Land- und Forstwirtschaft in der jeweils gel
tenden Fassung. 

Der Punkt 1.5.5. lautet: 
im landwirtschaftlichen Betrieb des Milcherzeugers her
gestellte Futtermischungen aus erlaubten Körnerfrüchten 

gemäß Punkt 1.5.4. und aus Trockenfutter gemäß Punkt 
1.5.2., mit insgesamt max. 50 'Ie Futtererbse und Pferde
bohne, mit max. 15 % Körnermais, wobei die Gesamtmen
ge an Futtererbse und Pferdebohne je Kuh und Tag 2 kg 
nicht überschreiten darf. 

Der Punkt 1.5.6. lautet: 
Handelsfuttermischungen entsprechend den &hmenbe
stimmungen des § 4 des Futtermittelgesetzes mit den Ein
schränkungen gemäß Punkt 1.5.4. und Punkt 1.5.5. mit 
max. 3 0/. Grünsirup bzw. Melasse, ohne Nichtproteinstick
stoffverbindungen, wobei die Gesamtmenge an Futtererb
se und Pferdebohne je Kuh und Tag 2 kg nicht übarschrei
ten darf. Handelsfuttermischungen, die mit dem aus
drücklichen Hinweis als .. Hartkäsetauglicbes Milchvieh
futter" in Verkehr gebracht werden. bedürfen vor der In
verkehrsetzung der Anerkennung durch eine vom Milch
wirtschaftsfonds . autorisierte UntersuchungsanstaJt (das 
ist derzeit die Bundesanstalt für alpenländische Milch
wirtschaft Rotholz), welche die Anerkennung nach Unter
suchung auf Einhaltung von zulässigen Futterkomponen
ten nach Menge. Art und Qualität entsprechend vorste
henden Bestimmungen erteilt. 

Punkt 1.5.7. lautet: 
Mineralstoffmischungen mit einem maximalen Melasse
anteil von 10 %, Viehsalz, kohlensaurer bzW. phosphors au
rer Futterkalk und nach § 5 des Futtermittelgesetzes zuge
lassene Vitaminmischungen. 

66. Wiedergabe VOIlll Erlissen des Bundesmlniste- ~rsatzmitglled~r: 
riums Kür lLan«ll- und! lForstwirtschaft Zl. ~ranz Bartrnann 
113.20!I@3-HC 7/88 vom 21 September 1988 und /Dr. Karl Kührer 
zn. 13.2@J1./00-KC 7/88 vo~ 30. September '1988, ,/Mag. Ernst Tüch!er 

be Rf ..Jl N .. M' I'ed fü Mag. Rudolf Scmessl trel enCUl ommlerungen von Itg I em r 
den geschäftsführenden Ausschuß des Milch-
wirtschaftsfondls nach ~em 30. September 1988. Von der Bundeskanun~r der gewerblichen Wirtschaft 

Mitglieder: 
Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft ./ Dr. Johann Farnleitner (Obmann-Stellvertreter) 

teilt gemäß Erlaß Zl. 13.20l/03-IC 7/88 vom 27. September v' BIM Dir. Komm.-Rat Dipl.-Ing. Dr. Arthur Schneider 
1988 und gemäß Erlaß Zl. 13.201/0CHC 1/88 vom 30. Sep- J'Dr. Hannes Mraz 
tember 1988 mit, daß folgende Mitglieder (Ersaumitglie- ./'Generaldirektor Komm.-Rat Dr. Oscar Nürnberger 
der) für den geschäftsführenden Ausschuß des Milchwirt-
schaftsfonds für die Zeit nach dem 30. September 1988 ErsatzmitgUede~: 
namhaft gemacht worden sind: ./ Mag. Walter Lolbt 

,/ UM Komm.-Rat Johann Maislinger 
. v1>r. Friedrich Tb. Poppmeier 

Von der Prlsidentenkonferenz der Landwtrt5chaftskam- Dkfm. Dons Rudnicki 
mem Österreichs ./ 

Mltgllederr: 
... Dr. Klaus Wejwoda (Obmann) 
v Generaldirektor Komm,-Rat Dipl.-Ing. Jose! Pichler 
v Landeskammerrat Ök.-Rat Karl Fischer 
.,; Oberlandwirtschaftsrat Dipl.-Ing. Martin Dietmann 

ErsatzmitglIeder: 
..../ Direktor Dipl.-Ing. Werner Winsauer 
J Dr. Karl Mayrhofer 
tcLa.ndeskammerrat Karl Moser 

t! Obmann Johann Liesinger 

Vom Österreichischen Arbeiterkammerta(g 

Mitglieder: 
../ Sekr. Wilhelm Huber (Obmann·Stellvertreter) 
..I KilDir.-Stellvertreter Dkfm. Hermann Slaha 
../ Dipl.-Ing. Werner Weihs 
j Mag. Johaml PreinIalk 

260 

Vom Österreichischen Gewerkschaftsbund 

Mitglieder: . 
../ Mag. Werner Muhm (Obmann-Stellvertreter) 

V Kar! Reinl 
clo ÖGB-Landessekretariat Kärnten 

/ 

./ Ing. Walter Landstetter 
Gewerkschaft der Privatangestellten 

../ Georg Kovarik 

Ersatzmitglieder: 
./ Mag. Herbert Tumpel 
/ Anton Plank 

Gewerkschaft der Lebens- und Genußmittelarbeiter 
V' Ferdinand Kößlbacher 
~erhard Göbl 

Gewerkschaft der Lebens- und Genußmittelarbeiter 

( 

."' 

2604/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 15 von 19

www.parlament.gv.at



-- ------------

Bei lag e 2 

Getreidewirtschaftsfonds: 

Von der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 

entsandt: 

Obmann: 

ÖR.Karl Fachleutner 

Mitglieder: 

Kammerrat ÖR.Gerhard Schrot 

Dipl.lng. August Astl 

Zentraldirektor KR.Dipl.Dipl.Kurt Engleitner 

Ersatzmitglieder: 

Landeskammerrat Gerhard Zügner 

Dir. Dipl.lng.Dr. Wolfgang Sembach 

Dir. Dipl.lng.lngobert Altmann 

Vizepräsident Franz Hautzinger 

Von der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft entsandt: 

Obmann-Stellvertreter: 

Dr.Siegfried Rief 

Mitglieder: 

Dipl.lng.Michael Hofer 

Bundesinnungsmeister KR.Leopold Haberfellner 

Bundesgremialvorsteher Hermann Oder 

Ersatzmitglieder 

Dr. Kuno Hörmann 

Dr. Manfred Klug 

Dr. Ulrich Christalon 

Dr. Hannes Mraz 
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Vom Österr. Arbeiterkammertag entsandt: 

Obmann-Stellvertreter: 

Dipl.Kfm.Hermann Blaha 

Mitglieder 

Mag. Rudolf Schiessl 

Dipl.lng.Werner Weihs 

Mag. Mario Demartin 

Ersatzmitglieder: 

Mag.Dr.Gunther Ofner 

Mag. Johann Preinfalk 

Mag. Wolfgang Schnauder 

Mag. Ernst Tüchler 

Vom Österr. Gewerkschaftsbund entsandt: 

Obmann-Stellvertreter: 

Leitender Sektretär Mag.Herbert Tumpl 

Mitglieder: 

Sekretär Franz Höllesberger 

Dir. Adolf Riedl 

Mag. Werner Muhm 

Ersatzmitglieder: 

Leitender Sekretär Robert Freitag 

Sekretär Othmar Krakolinik 

Präsident Engelbert Schaufler 

Georg Kovarik 

2604/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 17 von 19

www.parlament.gv.at



---------------------------

9' JF Ölr'dl.elr'Wll.gsd.ii.emt ~9 
zu Folge 8/88 

IlJ)n® M©llr~Ü@lr©J!n)llJl!fl)~$)!n)(Qm®~~® alllliJd dö® N(Q)'W®~~ß®lrlL!l!n)~ dl®$) 
Vn®fr'8wH fi1sClhal ~~sgeseü~®s ~ 988 
Zusammengestellt von Dipl.·lng. Gustav Fis c her und Dipl.·lng. Franz Pali er, Beratungs-Servlcestelle des Bundesmini
steriums für Land- und Forstwirtschaft, Wien 

1H!inweis 

Die hier abgedruckte Infonnation über die Marktord
nungsgesetznovelle 1988 wurde bereits in Fonn eines 
sogenannten "Beraterbriefes" , der am Tag nach der 
Beschlußfassung des Gesetzes an jede einzelne Bera
tungskraft Österreichs ergangen ist. publiziert (siehe 
Abbildung). Es handelt sich dabei um eine Dokumenta
tionsarbeit der neu errichteten Beratungs-Servicestelle 
des BMLF, die in Zusammenarbeit mit den Sektionen I, 
II und III des BMLF, mit dem Büro des Bundesmini
sters für Land- und Forstwirtschaft sowie mit Experten 
der Landwirtschaftskammern und der Präsidentenkon
ferenz erstellt wurde. 
Mit dieser Fonn der Darstellung und insbesondere mit 
den im Brief ebenfalls beigelegten Folienvorlagen wur
de getrachtet, die Infonnationsarbeit der Beratungs
kräfte unmittelbar zu unterstützen. Aus redaktionellen 
Grunden mußten in der hier vorliegenden Publikation 
die Informationen aus den Folienvorlagen in den Text 
eingearbeitet werden. 
Wegen des großen Interesses soll nun diese Unterlage 
auch allen Lesern des Förderungsdienstes und damit 
weiteren Zielgruppen zugänglich gemacht werden. 
Es ist auch darauf hinzuweisen. daß dem 1. Beraterbrief 
eine Information über die Funktion, Aufgaben und der
zeitigen Aktivitäten der Beratungs-Servicestelle beige
legt war. Zu der Funktion der ServicesteIle im Rahmen 
des neuen Konzeptes zur Weiterentwicklung der Bera
tung erscheint demnächst ein Sonderdruck des Förde
rungsdienstes. 

Min.-Rat Dipl.-Ing. Dr. Walter Klasz. 
Leiter der Beratungsabteilung des 

Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft 

Aus der am 9. Juni 1988 beschlossenen MOG-No
velle wird im folgenden ein Überblick über wichti
ge Bestimmungen aus dem Milchbereich gegeben: 

L Preise 
1.1 Erzeugermilchpreis 

Ab 1. Juli 1988 wird die bisherige amtliche Preisre
gelung (der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten setzte per Verordnung die inder 
Preiskommission empfohlenen Preise fest) nicht 
angewandt und durch ein Richtpreissystem er
setzt. 

Der Richtpreis wird nunmehr nach Empfehlung 
der Paritätischen Kommission vom Milchwirt
schaftsfonds auf Grund durchgeführter Marktbe
obachtungen festgesetzt. Auf Grund einer Über
gangsbestimmung gelten die derzeitigen Preise bis 
30. September 1988 als Richtpreise_ 
Der Richtpreis ist jener auf Grund der Verwer
tungsmöglichkeiten und der sonstigen Marktver
hältnisse von den Be- und Verarbeitungsbetrieben 
(Molkereien. Käsereien) überwiegend ausgezahlte 
Erzeugerpreis für angelieferte Milch - zumindest 

:~~~ 

I 
IR'OAAATJQ:; %UR ~SC&SItTZ-KOYULUl 1900 

.u(bOntltQl (ur 

atRATUMCSKRArTE 

o MIlc:hberolc:h .......... ..... . .... blaullU T,1l 

o Yhhborotch .... .. ron toll 

• F.,Uonvorlaa,n 

o Cctlroldobouich ... , ... . ...... Itlbor toll 

• '0 L tClnvae laaO" 

Dlo "euon ZJo!sQUUnaon do" L.andvlrtschottsuuauu 

1. Juni 1988 I Da a A T URS S Q. , I CIS T B L Ln! He. I 
dlu .Bunda'l:IlnlstarlUGII r. und. ·u.For't .... ~ ___ ---' 
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ohne Abzüge 
530,20 a 

223.20 FeItpms 
62,IlD x 3,641 

Abzüge 
ab I. Juli 191Jl1 

-19,1lD !I AHll 
- 5,~gM 
- I,SO g B 
~93,00 !I 

AFB = Allgemeiner Absalzförderungslreitnlg 
M = Milchlclstungskonlrollgebühr 
B = Bundesw~roschen 

Produzentenmikhpms in Groscllen/kf! 
3,6070 Fett. I. Gülek~ 

gegliedert nach Grundpreis, Qualität und sonsti
gen wert bestimmenden Merkmalen - der auf 
Grund von Marktbeobachtungen des Milchwirt
schaftsfonds im Bundesgebiet festgestellt werden 
konnte. 
Sollte der Richtpreis von den Be- und Verarbei
tungsbetrieben nicht ausbezahlt werden, hat der 
Milchwirtschaftsfonds geeignete Maßnahmen zu 
setzen, die bis zum Entzug des Einzugsgebietes für 
den Be- und Verarbeitungsbetrieb führen können; 
reichen diese Maßnahmen nicht aus, so können die 
betroffenen Milcherzeuger das Einzugsgebiet ver
lassen und einen anderen Be- und Verarbeitungs
betrieb bis zu einer allfälligen Neuzuteilung des 
Einzugsgebietes durch den Milchwirtschaftsfonds 
beliefern. 
Der zusätzliche Absatzförderungsbeitrag wurde 
mit S 4,20/kg überlieferter Milch fixiert. 

1.2 Verbrauchermilchpreis 

Die §-ll-Mittel für absatzfördemde Maßnahmen 
(AFM) wurden bisher zu 63% für Verbilligungsak
tionen im Inland und zu 37% für den Bundesanteil 
an den Verwertungskosten verwendet. 
Die Inlandsaktionen werden künftig in die Aus
gleichsgebarung des Milchwirtschaftsfonds über
tragen und die bisherigen Sätze um 63% (derzeit 20 
Groschen pro Liter Milch) gesenkt. 
Der Verbraucherpreis für 1 Liter Vollmilch (3,6% 
Fett) in der Kartonverpackung vermindert sich ab 
1. Juli 1988 um 20 Groschen von S 11,70 auf S 11,50. 
1 Liter Vollmilch in der Milchflasche kostet 
S 12,10. 

2 

ab I. Juli 19M 
öS II,SO/Liter 

nb I. Juli 19IJlI 
ös 1l.10/Uter 

j 

Kartonverpndtuna 

tl.onsumenlenmilchprel, 
bd 3,6070 Fett 

ÖSterr. MilchnllSC~ 

IIO,IlD 
10'" MWSt. 

\ 

/ 1~.W ~M,"_ \ spnnne t.o.9407o 

20 l,llD Molkereispanne 
(Herstellungs- und 
Vertriebskosten) 

21.90 Umrechnung flUr Liter 

",40 AfM § 11 M~ 

37,1Itl Tmnsporteusgleich 

210,00 Preisausgleichsbeitreg 
§3 MOG 

4'71!,70 Durchschnittliche 
Rohmilchkosten 

~ 

Konsumentenmilchpreis 
~i 3,6070 Fett 

! 
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